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A) Allgemeines 

 

 

1. Raumordnung und Landesplanung 

 

Im regionalen Raumordnungsprogramm der Regionalverbandes Großraum Braunschweig 

(RROP) ist die Stadt Gifhorn als Mittelzentrum ausgewiesen. Das Plangebiet ist als bestehen-

der Siedlungsbereich dargestellt. Darüber hinaus gibt es keine zeichnerischen Festlegungen 

für das Gebiet. Insofern stehen der Fortbestand und die Weiterentwicklung gewerblicher 

Nutzungen mit den Zielen der Raumordnung im Einklang. 

 

 

2. Entwicklung des Plans / Rechtslage 

 

Im wirksamen Flächennutzungsplan ist für den Geltungsbereich der 3. Änderung des Bebau-

ungsplanes Gewerbebaufläche wirksam dargestellt. 

Da lediglich die textlichen Festsetzungen um eine Festsetzung zur Zulässigkeit eines Regen-

wasserrückhaltebeckens auf dem Flurstück 28/33 in der Gemarkung Gamsen, Flur 10 ergänzt 

werden, werden auch die zukünftigen Regelungen mit den Darstellungen des Flächennut-

zungsplanes vereinbar sein. 

Die Änderung bezieht sich auf den Bebauungsplan Nr. 31 „Westerfeld Süd“ in der Ortschaft 

Gamsen, der am 09. November 2009 durch Bekanntmachung im Amtsblatt für den Landkreis 

Gifhorn rechtskräftig wurde und seine 1. vereinfachte Änderung, die am 30.11.2020 in Kraft 

trat. Die 2. Änderung, die sich auf die Bebaubarkeit entlang der Straße „Zum Luisenhof“ be-

zieht, ist parallel im Bauleitplanverfahren. 

Da, mit der Ergänzung einer textlichen Festsetzung zur Zulässigkeit eines Regenwasserrück-

haltebeckens für ein Grundstück im Gewerbegebiet kein neues zusätzliches Baurecht ge-

schaffen wird und das zulässige Maß der baulichen Nutzung unverändert bleibt, sind die 

Grundzüge der Planung nicht betroffen. Das Bauleitplanverfahren wird als vereinfachte Än-

derung gem. § 13 BauGB durchgeführt. Die betroffene Öffentlichkeit wird gem. § 13 (2) Nr. 2 

BauGB beteiligt und den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 

wird gem. § 13 (2) Nr. 3 BauGB Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Im Rahmen der vereinfachten Änderung wird der Plangeltungsbereich dargestellt und die 

neue zusätzlich aufgenommene textliche Festsetzung. 
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3. Geltungsbereich / Aktueller Zustand des Plangebietes 

 

Die 3. Änderung des Bebauungsplanes bezieht sich auf das Flurstück 28/33 der Flur 10 in der 

Gemarkung Gamsen. Im rechtskräftigen Bebauungsplan ist dort ein Gewerbegebiet festge-

setzt. Es handelt sich um ein Grundstück im Eigentum der Stadt, das künftig zur Regenwasser-

rückhaltung herangezogen werden soll, um insbesondere zu einer gedrosselten Ableitung des 

Oberflächenwassers von Norden her beitragen zu können. Das Gewerbegebiet im Plangel-

tungsbereich ist überwiegend bereits bebaut. In Kürze erfolgt der Endausbau der Straßen. 

 

 

4. Fachplanungen 

 

Der 3. Änderung des Bebauungsplanes liegt insbesondere die Baugrund- und Bodenuntersu-

chungen im Plangeltungsbereich und für die Bereiche nördlich der Straße „Zum Luisenhof“/ 

Kreisstraße K 34 zu Grunde. Aus diesen geh hervor, dass dort keine Möglichkeit zur Versicke-

rung von Oberflächenwasser besteht. 

Weitere Fachplanungen, auf die mit dieser Änderung Bezug genommen werden müsste, lie-

gen nicht vor. 

 

 

5. Notwendigkeit der Planaufstellung, Ziele, Zwecke und Auswirkungen des  
Bebauungsplanes 

 

Mit der Aufstellung des rechtskräftigen Bebauungsplanes wurden Gewerbegebiete gem. 

§ 8 BauNVO festgesetzt. Diese Gewerbegebiete wurden gem. § 1 (4) BauNVO gegliedert und 

gem. § 1(5) BauNVO teilweise im Hinblick auf die zulässigen Schallemissionen eingeschränkt. 

Gleichzeitig wurden umfangreiche Maßnahmen zur Regenwasserrückhaltung festgesetzt und 

Realisiert. 

Nun soll nördlich der Straße „Zum Luisenhof“ ein neues Feuerwehrgerätehaus errichtet wer-

den; perspektivisch ist die Erschließung weiterer Baugebiete im Norden geplant. 

Die Ergebnisse der Baugrund und Bodenuntersuchungen belegen, dass dort bereits in weniger 

als einem Meter Tiefe Mergel mit einer Mächtigkeit von 2 Metern und darüber hinaus Ge-

schiebemergel ansteht. Oberflächenwasser kann dort nicht versickern und muss gedrosselt in 

die Vorflut eingeleitet werden. Zur Sicherung der geordneten Oberflächenentwässerung wird 

es also erforderlich weiteres Volumen zur Regenwasserrückhaltung zu schaffen. Das als Ge-

werbegebiet festgesetzte Grundstück unmittelbar westlich des bestehenden Regenwasser-

rückhaltebeckens befindet sich im Eigentum der Stadt und bietet sich auf Grund der Lage 

nördlich des Siekgrabens, der die Vorflut leistet, für die Anlage eines weiteren Regenwasser-

rückhaltebeckens an. Mit der Planung soll die Rechtsgrundlage zur Errichtung eines solchen 

Beckens geschaffen werden. 

Die Stadt erachtet diese Vorgehensweise sowohl im Hinblick auf die Belange der Wohnbevöl-

kerung aus auch hinsichtlich der Belange der gewerblichen Wirtschaft als angemessen. 
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B) Planungsinhalte 

 

 

Für den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 31 „Westerfeld Süd“ mit örtlicher Bauvor-

schrift (ÖBV), 3. vereinfachte Änderung gelten die zeichnerischen und textlichen Festsetzun-

gen des Bebauungsplanes Nr. 31 „Westerfeld Süd mit örtlicher Bauvorschrift und seiner Ände-

rungen in Verbindung mit der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der derzeit gültigen Fas-

sung. Gegenstand der Änderung ist lediglich die textliche Festsetzung I. Art der baulichen Nut-

zung, D. Zulässige sonstige Nutzungen in den Gewerbegebieten. 

 

 

1. Gewerbegebiete 
 

Im rechtskräftigen Bebauungsplan sind Gewerbegebiete festgesetzt. Mit der Planung wird die 

Rechtsgrundlage geschaffen, ein notwendiges Regenwasserrückhaltebecken auf einem Grund-

stück zu errichten, das sich im Gewerbegebiet befindet, welches im Eigentum der Stadt Gif-

horn steht und sich unmittelbar westlich des bestehenden Regenwasserrückhaltebeckens be-

findet. Durch eine zusätzliche textliche Festsetzung wird die Zulässigkeit der Errichtung eines 

Regenwasserrückhaltebeckens nach Maßgabe der hydraulischen Erfordernisse zugelassen. 

 

 

2. Grünordnung und Landschaftspflege 
 

Alle Festsetzungen zu Eingriff und Ausgleich aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan sind 

nicht Gegenstand der Änderung und gelten unverändert.  

Bei der Realisierung des geplanten Regenwasserrückhaltebeckens wird eine naturnahe Gestal-

tung angestrebt. Im rechtskräftig festgesetzten Gewerbegebiet käme auch eine technische Lö-

sung in Betracht, ohne dass sich hinsichtlich des Kompensationsbedarfes Änderungen ergä-

ben. 

 

 

3. Ver- und Entsorgung 
 

Das Baugebiet und die geplanten Baugebiete nördlich der Straße „Zum Luisenhof“/ Kreis-

straße K 34 befinden sich in einem Bereich, wo Oberflächenwasser nicht versickern kann und 

oberflächig abgeleitet werden muss. Da die Kapazitäten der Vorflut begrenzt sind, kann die 

Ableitung in die Vorflut nur gedrosselt erfolgen. Um sicherstellen zu können, dass das Ober-

flächenwasser nur in dem Umfang in die Vorflut eingeleitet wird, der jeweils dem natürli-

chen Oberflächenwasserabfluss entspricht, wird die Errichtung zusätzliche Regenwasserrück-

haltemaßnahmen erforderlich. 

Mit der Planung wird die Rechtsagrundlage geschaffen, auf dem Städtischen Grundstück 

westlich des bestehenden Regenwasserrückhaltebeckens ein zusätzliches Speichervolumen 

zu schaffen. 
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5. Örtliche Bauvorschrift 
 

Die örtliche Bauvorschrift zum rechtskräftigen Bebauungsplan ist nicht Gegenstad der Ände-

rung und gilt unverändert. 

 

 

6. Hinweise aus der Sicht der Fachplanungen 
 

(wird im Planverfahren ergänzt) 

 

 

7. Ablauf des Planverfahrens 
 

7.1 Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit 
 

Im Rahmen des vereinfachten Verfahrens zur Änderung des Bebauungsplanes-nach § 13 

BauGB wurde die betroffene Öffentlichkeit gem. § 13 (2) Nr2 BauGB am …………….. durch Be-

kanntmachung informiert und erhielt damit Gelegenheit zur Stellungnahme bis zum 

………………. 

 

 

7.2 Beteiligung der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und  
Nachbargemeinden 

 

Gemäß § 13 Abs. 2 Nr. 3 des Baugesetzbuches (BauGB) wurde die Beteiligung der berührten 

Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Nachbargemeinden in der Zeit 

vom …………………… bis zum ………………………….. durchgeführt. 
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C) Umweltbelange 

 

Im Verfahren nach § 13 BauGB wird von der Umweltprüfung abgesehen. Ein Umweltbericht 

wird nicht erstellt. Gegenstand der Änderung ist eine zusätzliche Festsetzung, die innerhalb 

des rechtskräftig festgesetzten Gewerbegebietes auf einem städtischen Grundstück die Errich-

tung eines Regenwasserrückhaltebeckens ermöglicht. 

Alle weiteren Festsetzungen des Bebauungsplanes gelten unverändert. 

Da die Grundzüge der Planung nicht betroffen sind, sind Änderungen oder Beeinträchtigungen 

hinsichtlich der Umweltbelange im Hinblick auf die Belange von Natur und Landschaft, die Ein-

griffsregelung, Altlasten, Denkmalpflege oder sonstige Kultur und Sachgüter nicht zu besor-

gen. 

 

 

D) Realisierung der Planung 

 

Für die Umsetzung der Regelungen der 3. vereinfachten Änderung des Bebauungsplanes sind 

keine bodenordnenden oder sonstigen Maßnahmen erforderlich. Die Erschließungsanlagen 

sind bereits vorhanden und das Grundstück steht im Eigentum der Stadt. 

 

 

 

 

Gifhorn, den …………………… 

 

 

 

 

 

Matthias Nerlich 

Bürgermeister 

 


